
 

 

Software-Lizenzvertrag 
gültig ab 01.01.2002 

Achtung! 
Durch Aufbrechen der Verpackung wird dieser Lizenzvertrag verbindlich abgeschlossen! 
Sollten Sie mit dem Lizenzvertrag nicht einverstanden sein, so dürfen Sie die Verpackung auf keinen Fall öffnen. Geben Sie in einem 
solchen Fall das ungeöffnete komplette Paket (inkl. schriftlichem Material, Verpackung etc.) innerhalb zwei Wochen, sofern Sie Verbraucher 
sind, sonst binnen einer Woche nach Erhalt dorthin zurück, wo Sie das Paket erworben haben, der Kaufpreis wird Ihnen zurückerstattet, 
abzüglich einer Schadensersatzverpflichtung Ihrerseits wegen einer Vertragsverletzung. Ihre Rechte regeln sich dann nach unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Definitionen 
„Lizenznehmer“: der rechtmäßige Empfänger der beiliegenden „Software“.  
„Software“: das ablauffähige Software-Produkt, das auf dem beiliegenden Datenträger enthalten ist, zusammen mit der beiliegenden 
schriftlichen Software-Dokumentation (Benutzerhandbuch). Verbraucher siehe § 13 BGB; Unternehmer siehe § 14 BGB. 

Rechte 
IT GmbH räumt dem Lizenznehmer vorbehaltlich der Entrichtung des Nutzungsentgeltes das nichtausschließliche, zeitlich unbegrenzte und 
nicht übertragbare Recht ein, die Software gemäß den nachstehenden Bedingungen auf einer einzelnen Computer-Station für die in der 
Software-Dokumentation genannten Zwecke und Anwendungsbereiche zu nutzen. Durch den Erwerb der Software erhalten Sie nur das 
Eigentum an dem Datenträger selbst, auf dem die Software sich befindet. Ein Erwerb von Rechten, die über das in diesem Vertrag geregelte 
Nutzungsrecht hinausgehen, ist damit nicht verbunden. IT GmbH behält sich insbesondere alle Vervielfältigung-, Veröffentlichung-, und 
Verwendungsrechte vor. 

Die Software darf nicht zurückentwickelt, übersetzt oder verändert werden. Für die Software besteht ein Schutz durch Urheberrechtsgesetze 
und andere nationale und internationale Rechtsvorschriften. Es ist Ihnen erlaubt, die Software auf der Festplatte eines einzelnen Computers zu 
installieren sowie eine Sicherungskopie der Datenträger anzufertigen, die ausschließlich zu Sicherungs- bzw. Archivierungszwecken 
aufbewahrt werden darf. Vermerke über das Urheberrecht dürfen nicht entfernt werden und müssen auf Kopien übertragen werden. Weder 
Handbücher noch anderes schriftliches Material darf kopiert werden. Die Software darf, außer entsprechend den Bedingungen über die 
Übertragung (siehe unten) weder verliehen, vermietet noch anderweitig an Dritte weitergegeben werden. 

Die Rechte aus diesem Lizenzvertrag dürfen an einen anderen übertragen werden, vorausgesetzt, dass dieser die Bedingungen des 
Lizenzvertrages ausdrücklich und schriftlich anerkennt. Dabei muss dem Übernehmer das komplette Programmpaket inklusive aller 
Datenträger (inklusive aller Kopien) und das komplette schriftliche Material übergeben und das Programm von der Festplatte Ihres Rechners 
komplett gelöscht werden. Die Übertragung muss die aktuelle Version, bei Updates auch alle früheren Versionen umfassen. Von einer solchen 
Übertragung ist IT GmbH durch schriftliche Mitteilung und unter Angabe des Namens und der Adresse des Übernehmers zu informieren. Der 
Mitteilung ist eine Kopie der Übernahmeerklärung beizufügen. 

Gewährleistung 
Die Gewährleistungszeit für die „Software“ beträgt, sofern Sie Verbraucher sind, 24 Monate, sofern Sie Unternehmer sind 12 Monate . 
Eventuelle Mängel und Transportschäden hat der Lizenznehmer der IT GmbH unverzüglich schriftlich anzuzeigen und zwar bei erkennbaren 
Mängeln spätestens innerhalb von vierzehn (14) Tagen  nach Lieferung und bei anderen Mängeln, die innerhalb dieser Frist auch bei 
sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden können, spätestens vierzehn (14) Tage nach Entdeckung. Dabei sind die erforderlichen Angaben für 
die Beurteilung des Mangels zur Verfügung zu stellen. Unterbleibt eine fristgerechte Mängelrüge, können aus solchen Mängel keine Ansprüche 
gegen IT GmbH hergeleitet werden. § 476 BGB bleibt hiervon jedoch für den Verbraucher unberührt. 

IT GmbH gewährleistet während dieser Zeit, dass die Software ordnungsgemäß dupliziert und frei von Material- und Herstellungsfehlern ist 
sowie die zugesicherten Eigenschaften aufweist. Die Parteien sind sich jedoch bewusst, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, 
Fehler der Software unter allen Anwendungsbedingungen auszuschließen. Vertragsgegenstand ist ausschließlich das verkaufte Produkt mit 
den Eigenschaften und Merkmalen sowie dem Verwendungszweck gemäß der jeweils beiliegenden Produktbeschreibung. Andere oder 
weitergehende Eigenschaften und/oder Merkmale oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck gelten nur dann als vereinbart, wenn 
sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Die Erfüllung der Gewährleistung erfolgt durch Ersatzlieferung. Schlägt die 
Gewährleistung durch Ersatzlieferung (2 Versuche) fehl oder ist sie innerhalb angemessener Frist nicht möglich oder verstreicht eine vom 
Lizenznehmer gesetzte angemessene Nachfrist, ohne dass der Mangel behoben wird, oder wird die Mängelbeseitigung von IT GmbH 
verweigert oder schuldhaft verzögert oder ist sie unzumutbar, so kann der Lizenznehmer nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages 
(Wandlung) oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen. Im Falle der Wandlung hat der Kunde auf seine Kosten und Gefahr das 
Softwarepaket an IT GmbH zurückzugeben und schriftlich mitzuteilen, dass alle Kopien vollständig gelöscht sind. Ihm wird sodann der 
Kaufpreis erstattet. 

Im übrigen wird für die Fehlerfreiheit der Software und ihrer Datenstrukturen keine Gewährleistung übernommen. IT GmbH ist bei berechtigten 
Beanstandungen berechtigt, im Falle der Unzumutbarkeit eine Nachlieferung und/oder Mängelbeseitigung zu verweigern. Im übrigen sind 
weitergehende Ansprüche des Kunden, welche mit einer mangelhaften oder falschen Lieferung oder Verletzung vertraglicher Nebenpflichten 
bei Lieferung zusammenhängen, und jede sonstige Haftung von IT GmbH wegen fahrlässiger Pflichtverstöße ausgeschlossen, und zwar 
gleichgültig, auf welchen Rechtsgrund diese gestützt sein mögen (z. B. auch unerlaubte Handlung, positive Vertragsverletzung und Verletzung 
von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen). Dieser Ausschluss gilt nicht für einen Schaden, der auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung von IT GmbH oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht und auch nicht für Schäden 
aus einer von IT GmbH zu vertretenden Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der geschädigten Person. 

IT GmbH übernimmt keine Gewähr und haftet nicht dafür, dass die Programmfunktionen den spezifischen Anforderungen des Käufers genügen 
oder mit Komponenten in der speziellen Hardwarekonfiguration beim Käufer zusammenarbeiten. Jegliche Gewährleistung und Haftung ist 
ausgeschlossen für Folgen, die durch vorgenommene Änderungen des Käufers oder eines Dritten an der Ware oder durch unsachgemäße 
Behandlung oder Fehlbedienung der Ware entstanden sind. IT GmbH haftet in keinem Fall für Datenverlust. 

Beendigung 
Dieser Vertrag und die durch ihn gewährten Rechte enden, wenn der Lizenznehmer eine Bestimmung dieses Vertrages nicht erfüllt. Die 
übergebene Software einschließlich Datensicherungskopien ist in diesem Fall unverzüglich und unaufgefordert vollständig zurückzugeben. 

Sonstiges 
Im übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IT GmbH. Im Falle von Abweichungen gehen die Lizenzbestimmungen vor. 
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